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e) sie entscheiden über Beanstandungen der Wählerlisten 
gemäß § 20 Abs. 2,

f) sie prüfen die von den Wahlkreiskommissionen zugelas
senen Wahlvorschläge auf die Einhaltung der gesetzli
chen Bestimmungen, bestätigen sie und entscheiden end
gültig über die Zurückweisung eines Wahlvorschlages 
für die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, 
Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertretung,

g) sie veranlassen die Herstellung der Stimmzettel für die 
Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, Stadtbe
zirksversammlung oder Gemeindevertretung,

h) sie stellen das Wahlergebnis fest, übergeben die Wahl
unterlagen der Wahlen zur Stadtverordnetenversamm
lung, Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertre
tung an die Mandatsprüfungskommission der Stadtver
ordnetenversammlung, Stadtbezirksversammlung oder 
Gemeindevertretung und benachrichtigen die gewählten 
Abgeordneten und Nachfolgekandidaten.

§9

Bildung der Wahlkreiskommissioncn

(1) Die Wahlkreiskommissionen werden gebildet:

a) in Wahlkreisen zur Wahl der Volkskammer und der Be
zirkstage durch die Räte der Bezirke,

b) in Wahlkreisen zur Wahl der Kreistage, der Stadtver
ordnetenversammlungen, der Stadtbezirksversammlun
gen oder der Gemeindevertretungen durch die Räte der 
Kreise, Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden.

(2) Die Wahlkreiskommissionen bestehen aus dem Vorsit
zenden, seinem Stellvertreter, dem Sekretär und 4 bis 14 
weiteren Mitgliedern.

(3) Die Wahlkreiskommissionen setzen sich aus Vertretern 
der in der Nationalen Front der DDR vereinigten Parteien 
und Massenorganisationen sowie aus weiteren hervorragen
den Vertretern der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbau
ern, der Intelligenz, der bewaffneten Kräfte und der übrigen 
werktätigen Schichten zusammen. Sie werden von den Aus
schüssen der Nationalen Front der DDR bzw. von den Par
teien und Massenorganisationen vorgeschlagen.

(4) Die Wahlkreiskommission wird vom Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter einberufen.

§10

Aufgaben der Wahlkreiskommission

(1) Der Wahlkreiskommission obliegen folgende Aufgaben:

a) Sie nimmt die Wahlvorschläge für die im Wahlkreis auf
zustellenden Kandidaten entgegen und entscheidet über 
ihre Zulassung,

b) sie unterstützt die von der Nationalen Front der DDR 
organisierten Kandidatenvorstellungen und sichert, daß 
sich alle Kandidaten den Wählern vorstellen,

c) sie entscheidet über Einsprüche, die gegen Maßnahmen 
der Wahlvorstände im Zusammenhang mit den Wahlen 
der Abgeordneten in ihrem Wahlkreis eingelegt werden,

d) sie nimmt bei den Wahlen zur Volkskammer, zu den Be
zirkstagen, den Kreistagen und den Stadtverordneten
versammlungen der Stadtkreise die Berichte der Wahl
vorstände und die Berichte der Wahlkommissionen der 
Gemeinden, Städte, Stadtbezirke oder Kreise und bei 
den Wahlen zu den Stadtbezirksversammlungen, den 
Stadtverordnetenversammlungen der Städte und den

Gemeindevertretungen die Berichte der Wahlvorstände 
über die Ergebnisse der Wahlen für die im Wahlkreis 
auf gestellten Wahlvorschläge entgegen und stellt das 
Wahlergebnis im Wahlkreis fest.

(2) Stimmen Wahlkreise mit den Grenzen der Bezirke, 
Kreise, Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden überein, können 

. die Aufgaben der Wahlkreiskommissionen durch die entspre
chenden örtlichen Wahlkommissionen übernommen werden.

§11

Beschlußfassung der Wahlkommissioncn

Die Wahlkommissionen sind bei Anwesenheit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder beschlußfähig und beschließen mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

II.

Wahl vor stände

§12

Bildung des Wahlvorstandes

(1) Für jeden Wahlbezirk (Stimmbezirk) wird vom Rat der 
Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes ein Wahlvorstand 
spätestens 15 Tage vor dem Wahltag gebildet.

(2) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, sei
nem Stellvertreter, mindestens drei Beisitzern und dem im 
Wahlvorstand nicht stimmberechtigten Schriftführer. Für je
den Beisitzer und den Schriftführer ist ein Stellvertreter zu 
bestimmen, der im Fall der Verhinderung oder des Ausschei
dens des Beisitzers oder des Schriftführers für diesen einzu
treten hat.

(3) Für die Wahlen auf gestellte Kandidaten dürfen nicht 
einem Wahlvorstand in dem Wahlkreis angehören, für den sie 
kandidieren.

(4) Die Mitglieder der Wahlvorstände werden von den Aus
schüssen der Nationalen Front der DDR vorgeschlagen.

§13

Aufgaben der Wahlvorstände

(1) Der Wahlvorstand leitet die Wahlhandlung im Wahl
bezirk und stellt das Ergebnis der Stimmabgabe fest.

(2) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung des Wahlvorste
hers am Wahltag zu Beginn der Wahlhandlung im Wahlraum 
zusammen.

(3) Der Wahlvorstand ist bei Anwesenheit von mindestens 
drei Mitgliedern, unter denen sich stets der Wahlvorsteher 
oder sein Stellvertreter befinden muß, beschlußfähig. Er be
schließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich
heit entscheidet die Stimme des Wahlvorstehers.

III.

Wahlkreise und Wahlbezirke

§14

Wahlkreise

(1) Die Wahl der Abgeordneten erfolgt in Wahlkreisen.

(2) Die Festlegung der Wahlkreise und der Zahl der in den 
einzelnen Wahlkreisen zu wählenden Abgeordneten erfolgt 
entsprechend den Bestimmungen des Wahlgesetzes (§9).


